
§ 34

S ch l u s s v o r s c h r i f t e n

idF des KStG 2002 v. 15.10.2002 (BGBl. I 2002, 4144; BStBl. I 2002, 1169),
zuletzt geändert durch BEPS-UmsG v. 20.12.2016 (BGBl. I 2016, 3000;

BStBl. I 2017, 5)1

(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, soweit in den folgenden Absätzen
nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016.
(2) 1Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine können bis
zum 31. Dezember 1991, in den Fällen des § 54 Absatz 4 in der Fassung
des Artikels 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2212) bis
zum 31. Dezember 1992 oder, wenn es sich um Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften oder Vereine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet handelt, bis zum 31. Dezember 1993 durch schriftli-
che Erklärung auf die Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 und
14 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) verzichten, und zwar auch für
den Veranlagungszeitraum 1990. 2Die Körperschaft ist mindestens für
fünf aufeinanderfolgende Kalenderjahre an die Erklärung gebunden. 3Die
Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahrs an wi-
derrufen werden. 4Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit
der Steuerfestsetzung des Kalenderjahrs zu erklären, für das er gelten soll.
(3) 1§ 5 Absatz 1 Nummer 2 ist für die Hamburgische Investitions- und
Förderbank erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.
2Die Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 in der bis zum 30. Juli
2014 geltenden Fassung ist für die Hamburgische Wohnungsbaukredit-
anstalt letztmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden. 3§ 5
Absatz 1 Nummer 16 Satz 1 und 2 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fas-
sung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2015 anzuwenden. 4§ 5
Absatz 1 Nummer 24 in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2014 anzuwenden.
(3a) § 5 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d, Nummer 4 und 16 Satz 3 in der
am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2016 anzuwenden.
(4) § 8a Absatz 2 und 3 ist nicht anzuwenden, wenn die Rückgriffsmög-
lichkeit des Dritten allein auf der Gewährträgerhaftung einer Gebietskör-
perschaft oder einer anderen Einrichtung des öffentlichen Rechts gegen-
über den Gläubigern eines Kreditinstituts für Verbindlichkeiten beruht,
die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren; Gleiches gilt für bis zum 18. Ju-
li 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten, wenn deren Laufzeit nicht über den
31. Dezember 2015 hinausgeht.
(5) 1§ 8b Absatz 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für
Anteile weiter anzuwenden, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21
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des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden
Fassung sind, und für Anteile im Sinne des § 8b Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2, die auf einer Übertragung bis zum 12. Dezember 2006 beruhen.
2§ 8b Absatz 7 Satz 1 in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden; § 8b Absatz 7
Satz 2 in der am 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist anzuwenden auf
Anteile, die nach dem 31. Dezember 2016 dem Betriebsvermögen zu-
gehen.
(6) 1Erfüllt ein nach dem 31. Dezember 2007 erfolgter Beteiligungserwerb
die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a, bleibt er bei Anwendung des
§ 8c Absatz 1 Satz 1 und 2 unberücksichtigt. 2§ 8c Absatz 1a ist nur an-
zuwenden, wenn
1. eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts oder des Gerichtshofs

der Europäischen Union den Beschluss der Europäischen Kommis-
sion K(2011) 275 vom 26. Januar 2011 im Verfahren Staatliche Beihilfe
C 7/2010 (ABl. L 235 vom 10.9.2011, S. 26) für nichtig erklärt und fest-
stellt, dass es sich bei § 8c Absatz 1a nicht um eine staatliche Beihilfe
im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union handelt,

2. die Europäische Kommission einen Beschluss zu § 8c Absatz 1a nach
Artikel 7 Absatz 2, 3 oder Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die An-
wendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999,
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L
363 vom 20.12.2006, S. 1) geändert worden ist, fasst und mit dem Be-
schluss weder die Aufhebung noch die Änderung des § 8c Absatz 1a
gefordert wird oder

3. die Voraussetzungen des Artikels 2 des Beschlusses der Europäischen
Kommission K(2011) 275 erfüllt sind und die Steuerfestsetzung vor
dem 26. Januar 2011 erfolgt ist.

3Die Entscheidung oder der Beschluss im Sinne des Satzes 2 Nummer 1
oder Nummer 2 sind vom Bundesministerium der Finanzen im Bundes-
gesetzblatt bekannt zu machen. 4§ 8c Absatz 1a ist dann in den Fällen
des Satzes 2 Nummer 1 und 2 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch
nicht bestandskräftig sind. 5§ 8c Absatz 1 Satz 5 in der am 1. Januar 2016
geltenden Fassung ist erstmals auf Beteiligungserwerbe anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2009 erfolgen.
(6a) 1§ 8d ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe im Sinne des
§ 8c anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen, wenn der
Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 1. Januar 2016 weder ein-
gestellt noch ruhend gestellt war.2 § 8d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist auf
Einstellungen oder Ruhendstellungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2015 erfolgen.
(7) § 19 in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2012 anzuwenden.
(7a) 1§ 20 Absatz 1 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auch
für Veranlagungszeiträume vor 2016 anzuwenden. 2§ 20 Absatz 2 in der
am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2016 anzuwenden.
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(8) § 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ist für die Veranlagungszeiträume
2016 bis 2018 in der folgenden Fassung anzuwenden:
„1. die Zuführungen innerhalb des am Bilanzstichtag endenden Wirtschaftsjahrs

und der vier vorangegangenen Wirtschaftsjahre. 2Der Betrag nach Satz 1 darf
nicht niedriger sein als der Betrag, der sich ergeben würde, wenn das am
13. Dezember 2010 geltende Recht weiter anzuwenden wäre,“.

(8a) § 21a Absatz 1 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden.
(9) 1§ 26 in der am 31. Dezember 2014 geltenden Fassung ist erstmals auf
Einkünfte und Einkunftsteile anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2013 zufließen. 2Auf vor dem 1. Januar 2014 zugeflossene Einkünfte und
Einkunftsteile ist § 26 Absatz 2 Satz 1 in der am 31. Dezember 2014 gel-
tenden Fassung in allen Fällen anzuwenden, in denen die Körperschaft-
steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(10) § 27 Absatz 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels 3 Nummer 10 des
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) gilt letztmals für den
Veranlagungszeitraum 2005.
(10a) § 33 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d in der am 1. Januar 2016 gel-
tenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2016 an-
zuwenden.
(11) § 36 ist in allen Fällen, in denen die Endbestände im Sinne des § 36
Absatz 7 noch nicht bestandskräftig festgestellt sind, in der folgenden
Fassung anzuwenden:
„§ 36
Endb e s t ä nd e
(1) Auf den Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs, das in dem Veranla-
gungszeitraum endet, für den das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, letztmals anzuwenden ist, werden die Endbestände der Teilbeträ-
ge des verwendbaren Eigenkapitals ausgehend von den gemäß § 47 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert
worden ist, festgestellten Teilbeträgen gemäß den nachfolgenden Absät-
zen ermittelt.
(2) 1Die Teilbeträge sind um die Gewinnausschüttungen, die auf einem
den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnvertei-
lungsbeschluss für ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr beruhen und die in
dem in Absatz 1 genannten Wirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahr er-
folgen, sowie um andere Ausschüttungen und sonstige Leistungen, die in
dem in Absatz 1 genannten Wirtschaftsjahr erfolgen, zu verringern. 2Die
Regelungen des Vierten Teils des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ge-
ändert worden ist, sind anzuwenden. 3Der Teilbetrag im Sinne des § 54
Absatz 11 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist
(Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer in Höhe von 45 Prozent unterle-
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gen hat), erhöht sich um die Einkommensteile, die nach § 34 Absatz 12
Satz 2 bis 5 in der am 14. Dezember 2010 geltenden Fassung einer Körper-
schaftsteuer von 45 Prozent unterlegen haben, und der Teilbetrag, der
nach dem 31. Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer in Höhe von
40 Prozent ungemildert unterlegen hat, erhöht sich um die Beträge, die
nach § 34 Absatz 12 Satz 6 bis 8 in der am 14. Dezember 2010 geltenden
Fassung einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent unterlegen haben, je-
weils nach Abzug der Körperschaftsteuer, der sie unterlegen haben.
(3) (weggefallen)
(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 negativ,
sind diese Teilbeträge zunächst untereinander und danach mit den mit
Körperschaftsteuer belasteten Teilbeträgen in der Reihenfolge zu verrech-
nen, in der ihre Belastung zunimmt.
(5) 1Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im Sinne des § 30 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 nicht ne-
gativ, sind zunächst die Teilbeträge im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 und 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) zusammenzufassen. 2Ein sich aus der Zusammenfas-
sung ergebender Negativbetrag ist vorrangig mit einem positiven Teil-
betrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) zu verrechnen. 3Ein ne-
gativer Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung
des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist vorran-
gig mit dem positiven zusammengefassten Teilbetrag im Sinne des Sat-
zes 1 zu verrechnen.
(6) 1Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind diese Teilbeträge
zunächst untereinander in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Be-
lastung zunimmt. 2Ein sich danach ergebender Negativbetrag mindert
vorrangig den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleibenden positiven
Teilbetrag im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber hi-
nausgehender Negativbetrag mindert den positiven zusammengefassten
Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1.
(6a) 1Ein sich nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender positiver
Teilbetrag, der einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat,
mindert in Höhe von 5/22 seines Bestands einen nach Anwendung der
Absätze 1 bis 6 verbleibenden positiven Bestand des Teilbetrags im Sinne
des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) bis zu dessen Verbrauch. 2Ein sich
nach Anwendung der Absätze 1 bis 6 ergebender positiver Teilbetrag, der
einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat, erhöht in Höhe
von 27/5 des Minderungsbetrags nach Satz 1 den nach Anwendung der
Absätze 1 bis 6 verbleibenden Bestand des Teilbetrags, der nach dem
31. Dezember 1998 einer Körperschaftsteuer von 40 Prozent ungemildert
unterlegen hat. 3Der nach Satz 1 abgezogene Betrag erhöht und der nach
Satz 2 hinzugerechnete Betrag vermindert den nach Anwendung der Ab-
sätze 1 bis 6 verbleibenden Bestand des Teilbetrags, der einer Körper-
schaftsteuer von 45 Prozent unterlegen hat.
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(7) Die Endbestände sind getrennt auszuweisen und werden gesondert
festgestellt; dabei sind die verbleibenden unbelasteten Teilbeträge im
Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) geändert worden ist, in einer Summe auszuweisen.“
(12) § 37 Absatz 1 ist in den Fällen des Absatzes 11 in der folgenden Fas-
sung anzuwenden:
„(1) 1Auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs, das dem in § 36 Absatz 1 ge-
nannten Wirtschaftsjahr folgt, wird ein Körperschaftsteuerguthaben er-
mittelt. 2Das Körperschaftsteuerguthaben beträgt 15/55 des Endbestands
des mit einer Körperschaftsteuer von 45 Prozent belasteten Teilbetrags
zuzüglich 1/6 des Endbestands des mit einer Körperschaftsteuer von 40
Prozent belasteten Teilbetrags.“
(13) 1§ 38 Absatz 1 in der am 19. Dezember 2006 geltenden Fassung gilt
nur für Genossenschaften, die zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwen-
dung dieses Gesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) bereits bestanden haben. 2Die Rege-
lung ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2007 anzuwenden. 3Ist in
den Fällen des § 40 Absatz 5 und 6 in der am 13. Dezember 2006 gelten-
den Fassung die Körperschaftsteuerfestsetzung unter Anwendung des
§ 38 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung vor dem 28. Dezem-
ber 2007 erfolgt, sind die §§ 38 und 40 Absatz 5 und 6 weiter anzuwenden.
4§ 38 Absatz 4 bis 9 in der am 29. Dezember 2007 geltenden Fassung ist
insoweit nicht anzuwenden.
(14) 1Die §§ 38 und 40 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung
sowie § 10 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782, 2791) sind auf Antrag weiter anzuwenden für
1. Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger, an denen unmittelbar

oder mittelbar zu mindestens 50 Prozent
a) juristische Personen des öffentlichen Rechts aus Mitgliedstaaten

der Europäischen Union oder aus Staaten, auf die das EWR-Ab-
kommen Anwendung findet, oder

b) Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9

alleine oder gemeinsam beteiligt sind, und
2. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,

die ihre Umsatzerlöse überwiegend durch Verwaltung und Nutzung
eigenen zu Wohnzwecken dienenden Grundbesitzes, durch Betreu-
ung von Wohnbauten oder durch die Errichtung und Veräußerung
von Eigenheimen, Kleinsiedlungen oder Eigentumswohnungen erzie-
len, sowie für steuerbefreite Körperschaften. 2Der Antrag ist unwider-
ruflich und kann von der Körperschaft bis zum 30. September 2008
bei dem für die Besteuerung zuständigen Finanzamt gestellt werden.
3Die Körperschaften oder deren Rechtsnachfolger müssen die Voraus-
setzungen nach Satz 1 ab dem 1. Januar 2007 bis zum Ende des Zeit-
raums im Sinne des § 38 Absatz 2 Satz 3 erfüllen. 4Auf den Schluss des
Wirtschaftsjahres, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 nach An-
tragstellung erstmals nicht mehr vorliegen, wird der Endbetrag nach
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§ 38 Absatz 1 letztmals ermittelt und festgestellt. 5Die Festsetzung
und Erhebung des Körperschaftsteuererhöhungsbetrags richtet sich
nach § 38 Absatz 4 bis 9 in der am 29. Dezember 2007 geltenden Fas-
sung mit der Maßgabe, dass als Zahlungszeitraum im Sinne des § 38
Absatz 6 Satz 1 die verbleibenden Wirtschaftsjahre des Zeitraums im
Sinne des § 38 Absatz 2 Satz 3 gelten. 6Die Sätze 4 und 5 gelten ent-
sprechend, soweit das Vermögen der Körperschaft oder ihres Rechts-
nachfolgers durch Verschmelzung nach § 2 des Umwandlungsgeset-
zes oder Auf- oder Abspaltung im Sinne des § 123 Absatz 1 und 2 des
Umwandlungsgesetzes ganz oder teilweise auf eine andere Körper-
schaft übergeht und diese keinen Antrag nach Satz 2 gestellt hat. 7§ 40
Absatz 6 in der am 27. Dezember 2007 geltenden Fassung ist nicht an-
zuwenden.
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 34

I. Grundinformation zu § 34

§ 34 regelt den zeitlichen Anwendungsbereich des KStG. In Abs. 1 ist bestimmt,
für welchen VZ die aktuelle Fassung des KStG erstmals gilt. In den folgenden
Absätzen werden für einzelne Vorschriften Sonderregeln für die erst- bzw. letzt-
malige Anwendung getroffen.
Die Kommentierung der einzelnen Bestimmungen des § 34 findet sich
nicht an dieser Stelle, sondern jeweils im Zusammenhang mit der materiell-
rechtl. Vorschrift, deren zeitlicher Anwendungsbereich geregelt wird.
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II. Rechtsentwicklung des § 34

Die ursprünglich in § 54 geregelten Schlussvorschriften zum KStG sind durch
das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I
2000, 1428) zu § 34 geworden. Seither hat die Vorschrift zahlreiche Änderungen
erfahren. Nahezu jede Änderung des materiellen KStRechts geht mit einer ei-
genständigen Anwendungsregelung in § 34 einher. Siehe zur Rechtsentwicklung
der einzelnen Absätze des § 34 die Kommentierung der jeweiligen Bestimmung.
Neufassung von § 34 durch KroatienAnpG v. 25.7.2014 (BGBl. I 2014, 1266;
BStBl. I 2014, 1126): Mit dem KroatienAnpG hat der Gesetzgeber die Über-
gangsvorschriften des EStG und des KStG einer strukturellen Bereinigung un-
terzogen. Neben der Einführung neuer Übergangsvorschriften, die erforderlich
waren, um das Inkrafttreten der materiellen Änderungen durch das Kroatien-
AnpG festzulegen, wurden all jene Absätze des § 34 gestrichen, die sich auf län-
ger zurückliegende Änderungen bezogen; s. auch § 52 EStG Anm. 2. Ergebnis
ist eine vollständige Umbesetzung der einzelnen Absätze des § 34 (s. die Synopse
im HHR-Archiv, www.ertragsteuerrecht.de/hhr_archiv.htm zu § 34) und eine
deutliche Kürzung der Vorschrift. Gestrichen wurden insbes. die Übergangsvor-
schriften zur Unternehmensteuerreform 2000 (StSenkG v. 23.10.2000, BGBl. I
2000, 1433). Erhalten geblieben sind indes die §§ 36 ff., in denen die Abwicklung
der früheren KStGuthaben bzw. die Entrichtung des KStErhöhungsbetrags für
vormals nicht tariflich belastete Gewinne (§ 38 Abs. 6) bis zum Jahr 2017 ge-
regelt ist. Die Neuordnung von § 34 hat keinen Einfluss auf die Geltung der bis-
herigen Übergangsregeln (BTDrucks. 18/1529, 60).
Verschiedene Fassungen von § 34 KStG: Generell lassen Neufassungen von
§ 34, der Wegfall einzelner Absätze oder deren Neubesetzung die Fortgeltung
der ursprünglichen Anwendungsregeln unberührt (Frotscher in Frotscher/
Maas, § 34 Rn. 1 [4/2015]; zur Kritik an dieser Praxis s. § 52 EStG Anm. 3). Al-
lerdings besteht auch die Möglichkeit der Änderung einzelner Anwendungsvor-
schriften. In diesem Fall ersetzt die spätere Fassung vorausgehende Fassungen.

III. Bedeutung des § 34

Die wenig aussagekräftig mit „Schlussvorschriften“ überschriebene Normierung
des (zeitlichen) Anwendungsbereichs des KStG und einzelner Vorschriften in
§ 34 bestimmt, welches Recht zu welchem Zeitpunkt anwendbar ist. Die häufi-
gen Änderungen des KStG machen es erforderlich, hierfür Stichtage festzulegen,
ab denen die jeweilige Gesetzesänderung gilt. Grundsätzlich darf neues Recht
nur auf nach Verkündung einer Gesetzesänderung verwirklichte Sachverhalte
angewendet werden. Zum Teil wird aber auch eine rückwirkende Anwendung
angeordnet. Soweit die Rückwirkung begünstigender Natur ist (zB § 34 Abs. 7;
s. BTDrucks. 18/1529, 69 f.) ist dies verfassungsrechtl. unbedenklich. Wird da-
gegen eine Steuerverschärfung für einen Zeitpunkt vor Verkündung des neuen
Gesetzes für anwendbar erklärt, stellt sich die Frage der Vereinbarkeit mit dem
verfassungsrechtl. Rückwirkungsverbot (s. ausführlich Einf. ESt. Anm. 332 ff.
und § 52 EStG Anm. 3).

III. Bedeutung Anm. 2–3 § 34 KStG
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B. Allgemeine Anwendungsregel in § 34 Abs. 1

Abs. 1 bezieht die Anwendung der jeweils aktuellen Fassung des KStG auf einen
VZ. Dieser entspricht gem. § 31 Abs. 1 iVm. § 25 Abs. 1 EStG dem Kj.
Bei abweichendem Wirtschaftsjahr findet die aktuelle Fassung auf alle Wj.
Anwendung, die in dem in Abs. 1 bezeichneten VZ/Kj. enden (§ 7 Abs. 4
Satz 2).
Zwar ist § 34 Abs. 1 als Grundregel formuliert. Die Abs. 2 ff. enthalten indes so
umfassende Anwendungsregeln zu den einzelnen Vorschriften des KStG, dass
das Regel-Ausnahmeverhältnis hierdurch stark eingeschränkt wird.

C. Abweichende Regelungen in § 34 Abs. 2 ff.

Zu den Einzelregelungen der Abs. 2 ff. s. die Kommentierung der jeweiligen ma-
teriell-rechtl. Vorschrift.

KStG § 34 Anm. 4–5 C. Abweichende Regelungen in Abs. 2 ff.
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